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G Aktuelle Entwicklungen im Bereich 
Rohmilch

Dr. Anja Buschulte
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Gesetzliche Regelungen zur Rohmilchabgabe in Deutschland

Rohmilch und Milchautomaten

Campylobacter und Rohmilch

Aktivitäten seitens der Länder und des Bundes

Aktivitäten beim Deutschen Institut für Normung (DIN)

Europa und Rohmilchverzehr

Fazit
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Gesetzliche Grundlagen Rohmilchabgabe

VO (EG) Nr. 853/2004 Art. 10 Abs. 8a: . ein Mitgliedsstaat [.] kann einzelstaatliche Vorschriften
beibehalten oder einführen, mit denen das Inverkehrbringen von Rohmilch oder Rohrahm, die für 
den unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmt sind, [   ] untersagt oder eingeschränkt werden

§ 17 Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV )

(1) Es ist verboten, Rohmilch oder Rohrahm an Verbraucher abzugeben

(2) Abweichend . darf Rohmilch als vorverpacktes Lebensmittel unter der Bezeichnung des 
Lebensmittels „Vorzugsmilch“ an Verbraucher, ., abgegeben werden, wenn sie .

(4)  Abweichend von Absatz 1 darf Rohmilch ferner von Milcherzeugungsbetrieben unmittelbar an
Verbraucher abgegeben werden, wenn 
1. die Abgabe im Milcherzeugungsbetrieb erfolgt,

2. die Rohmilch im eigenen Betrieb gewonnen und behandelt worden ist,

3. die Rohmilch am Tag der Abgabe oder am Tag zuvor gewonnen worden ist,

4. an der Abgabestelle gut sichtbar und lesbar der Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ 
angebracht ist und

5. die Abgabe von Rohmilch zuvor der zuständigen Behörde angezeigt worden ist.
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Rohmilch

Qualitativ sehr hochwertiges  Lebensmittel, welches viele, essentielle Nährstoffe (Mineralstoffe wie Jod und Kalzium, 
Proteine, Spurenelemente und Vitamine) enthält

Gleichzeitig gilt es besonders gesundes und natürliches, da unverarbeitetes Produkt

Große Nachfrage seitens an „natürlicher“ Ernährung interessierter  Konsumenten

Mikrobiologische Gefahren

• Campylobacter spp. 

• Salmonella spp. 

• Shigatoxin-produzierende Escherichia coli  (STEC) 

• Listeria monocytogenes

• Coxiella burnetii

• Brucella melitensis

• Mycobacterium bovis

• FSME

• u.a.
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Rohmilchtankstellen ≈ Milchausgabeautomaten 

Einrichtungen zur Abgabe von loser Milch in Selbstbedienung direkt an den Verbraucher 
• Seit Beginn 2015 starker Anstieg, genaue Anzahl unbekannt 

• häufig an (Rad-) Wanderwegen, in Campingplatznähe aufgestellt

• Abgegebene Milchmenge ca. 20 – 500l/Tag

• Investitionskosten ca. 15.000 – 30.000 €
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Rohmilchtankstellen - Probleme

Hygiene Schwachstellen an den Automaten (z.B. 
fehlende Abdeckung Vorratsbehälter, 
Schlauchverbindungen mit Milchresten, falsche 
Rührwerkeinstellung, .)

Bereitstellung von Bechern regt zum Rohverzehr an

Abgrenzung zur Abgabe pasteurisierter Milch 
unbekannt

Der Abkoch-Hinweis fehlt oder wird durch andere 
Aussagen relativiert 

Teilweise Aufstellung von Flaschen mit Getränkepulvern 
(Kakao, Vanille, .)

Rohmilch mit Getränkepulver ist ein 
Rohmilchmischerzeugnis, dessen unmittelbare 
Abgabe durch den Erzeuger ist nicht zulässig ist
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Hintergrund Abgabe von Milch-ab-Hof

Ursprünglich Abgabe sehr kleiner Mengen an wenige Personen, die häufig persönlich bekannt waren

⇒ sehr eingegrenzter Kundenkreis

⇒ bei einem evt. Krankheitsfall direkter Kontakt zum Kunden

Aktuell:

- Abgabe z.T. in vorabgefüllten Flaschen

- Häufig über Rohmilchausgabeautomaten

- Häufig kein direkter Kundenkontakt mehr

- Mit Rohmilchverzehr verbundene Risiken oft unbekannt

- Rohmilchautomaten auch an öffentlichen (Bundes-) Strassen

- Deutlich höhere Abgabemengen

- Deutliche Ausweitung des Verkaufs insgesamt
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Risiko lebensmittelbedingter
Erkrankungen steigt



Campylobakter Enteritiden in Deutschland
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Fallzahlen 2010 – 2018
(Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, 
https://survstat.rki.de, Abfragedatum: 28.10.2019)

Campylobakter Fälle/100.000 Einwohner
nach Alter und Geschlecht, 2018 

(n=67.676)
(Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten

für 2018, Robert Koch-Institut, Berlin, 2019)



Campylobakter – Ausbrüche in Deutschland, 2014 - 2018

Jahr Ausbrüche (n) Erkrankte (n) Anmerkungen RKI

2018 377 914
2 größten Ausbrüche durch nicht (ausreichend) erhitzte 

Rohmilch

2017 378 1016
2 größten Ausbrüche durch nicht (ausreichend) erhitzte 

Rohmilch

2016 477 1251
3 größten Ausbrüche in Verbindung mit Milch aus 

Rohmilchtankstellen

2015 465 1235 Größten Ausbrüche durch den Verzehr von Rohmilch

2014 501 1307 2 und 3. grösster Ausbruch Milch assoziiert
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Die größten Campylobakter-Ausbrüche der letzten Jahre waren Rohmilch assoziiert!



Beispiel: Rohmilch-bedingter Campylobakter-Ausbruch in Niedersachsen, 2015

Ausbruch in Zusammenhang mit Verzehr von Rohmilch aus einem Rohmilchautomaten 
Befragten gaben an, die Rohmilch vor dem Trinken nicht erhitzt zu haben

• ca. 100 Erkrankungsfälle 

• 3 Personen hospitalisiert

Mind. vier weitere Campylobacter-Ausbrüche im Zusammenhang mit Rohmilch (NI, HE, 2 x NW) in 2015

Bericht des BVL und RKI zu lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen in Deutschland, 2015 bzw. 2016

«Bei allen 12 Campylobacter-Ausbrüchen 
mit hoher Evidenz war nicht abgekochte
Rohmilch das verursachende Lebensmittel.“

„[.]. Den größten Anteil (52%) nahmen Ausbrüche 
durch den Erreger Campylobacter ein. Bei den meisten
der Campylobacter-Enteritis-Ausbrüche, bei denen 
das ursächliche Lebensmittel ermittelt werden konnte, 
war nicht abgekochte Rohmilch das Infektionsvehikel.[.]“
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AKTIVITÄTEN
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Niedersachsen: Arbeitsgruppe „Rohmilchausgabeautomaten“

Erarbeitung eines Merkblattes

⇒ Milcherzeuger
1. Anforderungen an den Aufstellungsort

2. Anforderungen an die Ausstattung 

3. Anforderungen an den Betrieb 

4. Wartung 

5. Eigenkontrolle 
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Erarbeitung einer Checkliste

⇒ Kontrollhilfe für Lebensmittelüberwachung
1. Gerätedaten 

2. Aufstellungsort 

3. Anlagenbeschaffenheit 

4. Anlagenprüfung 

5. Reinigung, Desinfektion 
und Wartung 

6. Dokumentation 

7. Probenahme 



Risikokommunikation des BfR

Abgabe von Rohmilch in Verbindung mit Rohmilchtankstellen

⇒ geändertes Verbraucherverhalten

⇒ Rohmilchverzehr ohne vorherige Erhitzung, ggf. mit Kakaopulver

⇒ BfR-Stellungnahme / FAQs
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Projektgruppen des AFFL*

Projektgruppe Milch-ab-Hof (2016 – 2017)

Ziel: bundesweit einheitliches Verständnis der Abgabe von Milch-ab-Hof

Auswertung der Erfahrungen bei der Anwendung des § 17 Abs. 4 Tier-LMHV in Bezug auf:

- Hygieneanforderungen

- Abgabe in vorabgefüllten Behältnissen u. Kennzeichnungsvorgaben 

- Bestehende Regelungen für größere Abgabemengen ausreichend?

- Vorgaben zur Beschaffenheit von Rohmilchausgabeautomaten

- Änderung von § 17 (4) Tier-LMHV? 

⇒ Handlungsoptionen für mögliche Änderungen

Fazit: 

Historisch gewachsene Rechtslage wird den veränderten Abgabeformen und -mengen sowie dem geänderten 
Kauf- und Verzehrverhalten der Verbraucher nicht mehr gerecht

Notwendigkeit, die Abgabe von Rohmilch an den Verbraucher an die Prinzipien des gemeinschaftlichen
Hygienerechts anzupassen (Risikoorientierung, Verantwortung des Lebensmittelunternehmers, Flexibilisierung)
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Projektgruppen des AFFL*

Projektgruppe Evaluierungen der Regelungen zur Abgabe von Rohmilch (2017 - 2019)

Aufgabe: vollständige Evaluierung der Rechtsbasis der Rohmilchabgabe an Endverbraucher

• Beachtung: hohes Verbraucherschutzniveau

• Beachtung: Interesse der Milcherzeuger an geänderte Vermarktungsmöglichkeiten

Folgende Rechtsänderungen wären möglich:

1. Vollständige Untersagung

2. Untersagung mit Ausnahmen („Es ist verboten, Rohmilch abzugeben, ausgenommen.“)

3. Grundsätzliche Zulässigkeit mit Einschränkung („Rohmilch darf nur abgegeben werden, wenn .“)

4. Direkte  Abgabe kleiner Mengen

Votum für Vorschlag Nr. 3 – Gründe:

− Verstöße können als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden (Entkriminalisierung) sowie

− Möglichkeit der nationalen Ausgestaltung
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Projektgruppen des AFFL*

Projektgruppe Evaluierungen der Regelungen zur Abgabe von Rohmilch (2017 - 2019)

Vorschlag Nr. 3 Grundsätzliche Zulässigkeit mit Einschränkung 

„Rohmilch darf nur abgegeben werden, wenn .“

Nationale Ausgestaltung möglich in Bezug auf:

• Anzeige/Zulassung der Tätigkeit 

• Erweiterung der Fachkenntnis der Milcherzeuger

• Grenzwerte/Eigenkontrollen

• Verbraucherinformation

• Abgabe in vorabgefüllte Behältnisse (Kennzeichnungselemente) 

• Voraussetzung Betrieb Milchautomaten (betriebseigene Kontrollen)

• Abgabe im landwirtschaftlichen Betrieb

• J
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DIN 10541:2019-04 
Lebensmittelhygiene - Milchausgabeautomaten - Hygieneanforderungen

Inhalt u.a.:

• Anwendungsbereich

• Normative Verweisungen

• Begriffe

• Anforderungen

• Milchausgabeautomaten (Werkstoffe, Konstruktion)

• Anforderungen an den Betrieb (Allgemeines, 
Reinigung und Desinfektion, Wartung, 
Abfüllbehältnisse, Eigenkontrolle, Dokumentation) 

• Betriebsanleitung

• Verbraucherinformationen

• Anhang A Bauartenabhängige Anforderungen an Reinigung und Desinfektion

• Anhang B Prüfung der Reinigbarkeit durch den Hersteller

• Anhang C Beispiel für einen Reinigungs- und Desinfektionsplan für Milchausgabeautomaten

• Anhang D Eigenkontrollnachweis
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Europa - Rohmilchverzehr

Scientific Opinion on the public health risks related to the consumption of raw drinking 
milk
(EFSA Journal 2015;13(1):3940)

Hauptgefahren: 

• Campylobacter spp., 

• Salmonella spp., 

• Shigatoxin-produzierende Escherichia coli (STEC), 

• Brucella melitensis, 

• Mycobacterium bovis,

• FSME

Der Verkauf über Milchautomaten ist in einigen Mitgliedstaaten erlaubt (Hinweis: Abkochen) 

Die Rohmilchtemperatur sollte dabei < 4°C sein!

Keine Maßnahme kann das Risiko signifikant reduzieren!

Empfehlung: Verbesserung der Risikokommunikation
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Europa - Rohmilchverzehr

EFSA Network on Microbiological Risk Assessment , 19. Sitzung, 21.-22. Mai 2019

Vortrag zu “Raw milk in vending machines: results from Switzerland, Germany and Austria”

Schweiz: 1/3 GKZ>105/KbE; 1/4 Staph. aureus SE pos.; Keimgehalt Flaschen << Milchautomat

Österreich: 1/3 GKZ>105KbE/ml; 10% GKZ>106KbE/ml
Entscheidung ob Rohmilch bei Pathogennachweis sicher ist, ist von Kochhinweis abhängig!

Deutschland: 10% Pathogennachweis; Verweis auf irreführende Werbung/Hinweise

Niederlande

Risikobewertung zu Rohmilch in Arbeit

Italien

QMRA: Rohmilchkonsum aus Milchtankstellen birgt je nach:

• Verbraucherverhalten (Abkochen der Milch vor Verzehr) bzw. 

• Altersverteilung (Anteil Kinder <5-6 Jahren an Konsumenten) 

ein erhebliches Risiko mit max. Infektionsraten von 0,1- 8 % der Konsumenten pro Jahr
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Fazit

Rohmilchverzehr wird von bestimmten Konsumenten gewünscht

Die mit Rohmilchverzehr verbundenen Risiken sind häufig nicht bekannt

Amtliche Aktivitäten sollen Rohmilchabgabe und –verzehr sicherer machen

Überarbeitung der Rechtsvorgaben steht an

Risikokommunikation spielt eine zentrale Rolle
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